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Kompakte Informationen zu politischen Maßnahmen und Unterstützung in Zeiten des 
Coronavirus 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
Die Bundesregierung hat weitreichende Maßnahmen beschlossen, um die Gesundheit der 
Bürgerinnen und Bürger zu schützen, Menschen vor sozialen Notlagen zu bewahren und die 
Auswirkungen der Corona-Epidemie auf Arbeitsplätze und Wirtschaft zu begrenzen. Die not-
wendigen Gesetze sollen binnen weniger Tage vom Parlament verabschiedet werden. Als 
Ihr Bundestagsabgeordneter möchte ich Ihnen kompakt einige Informationen zur aktuellen 
Situation und den Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung zukommen lassen. Mit einem milli-
ardenschweren Maßnahmenpaket unterstützen wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Familien mit Kindern, Mieterinnen und Mieter, Freiberufler, Soloselbständige und Kleinstbe-
triebe, mittelständische und große Unternehmen sowie Krankenhäuser.   
  
Diese Übersicht entspricht meinem Kenntnisstand von Montag, 23. März, 14.00 Uhr und er-
fasst die wichtigen Maßnahmen auf einen Blick.  In den kommenden Tagen werden die Be-
schlüsse gefasst. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass es vom Beschluss bis zum Ausrollen vor 
Ort einige Tage dauern kann.   

 
Es wird Soforthilfen für Soloselbständige und Kleinstunternehmen geben. Was bedeutet 
das?   
  

 Soloselbständige, Freiberufler und Keinstunternehmen werden durch Soforthilfen 
unterstützt. Die Kreditprogramme zur Sicherstellung der Liquidität greifen bei ihnen 
oft nicht. Häufig verfügen sie über keine Sicherheiten oder weitere Einnahmen, müs-
sen aber trotz möglicher Umsatzeinbußen weiterhin ihre laufenden Betriebskosten 
wie Mieten oder Leasingraten finanzieren. 
 

Informationen  
für Bürger*Innen, Unternehmer*Innen,  
Familien, Mieter*innen, Selbständige sowie 
Interessierte im Wahlkreis 187  
 
Versand per E-Mail  
Weitergabe erwünscht 

Berlin, 23.3.2020 
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 Um ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern, erhalten Soloselbständige, Freiberufler 
und Kleinstunternehmen eine finanzielle Soforthilfe, wenn sie infolge der Corona-
Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Die Soforthilfe beträgt 9000 Euro 
Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten, bei bis zu zehn Beschäf-
tigten 15.000 Euro. Die Abwicklung soll elektronisch über die Länder beziehungs-
weise Kommunen erfolgen. Das Programm hat ein Volumen von 50 Mrd. Euro. 

 
 
 
 
 
 
 
Wir spannen einen Schutzschirm für Arbeitsplätze. Wenn Unternehmen Arbeitsausfälle ha-
ben, können sie jetzt leichter Kurzarbeitergeld beantragen, statt die Beschäftigten zu ent-
lassen. Das hat der Bundestag bereits in der vorletzten Woche beschlossen. 

 
o Was bedeutet die neue Kurzarbeitsregelung für Unternehmen?  

Die aktuelle Situation kann Kurzarbeitergeld in Ihrem Unternehmen notwendig 
machen. Deshalb hat der Bundestag im Eilverfahren Erleichterungen für das Kurz-
arbeitergeld beschlossen. Es reicht nun, wenn 10 Prozent der Beschäftigten Ih-
res Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzar-
beit beantragen kann. Sonst musste mindestens ein Drittel der Beschäftigten be-
troffen sein.   

  
Sozialversicherungsbeiträge werden bei Kurzarbeit von der Bundesagentur für Ar-
beit vollständig erstattet. Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit 
möglich. In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen ge-
nutzt werden, wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet.   
  
Die neuen Regeln zum Zugang zum Kurzarbeitergeld gelten rückwirkend bereits 
ab 1. März 2020. Ansprechpartner ist die jeweils zuständige Agentur für Arbeit. 
Allgemeine Informationen zum Kurzarbeitergeld finden Sie außerdem hier:  
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-ent-
geltausfall  
  
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales informiert außerdem in diesem 
Handout zum Kurzarbeitergeld: https://www.bmas.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-qualifizierung.pdf?__blob=publicationFile&v=7  

  
Zusätzlich ermöglichen wir es nun, dass Beschäftigte in Kurzarbeit in Bereichen aus-
helfen können, die notwendig sind, um die Infrastruktur und Versorgung aufrechtzu-
erhalten. Zuverdienste werden bis zur Höhe des vorherigen Einkommens gestattet.   
  

 
 
 
  

Die Auszahlung erfolgt über das Land Hessen. Über die Organisation und die 
zuständige Stelle, an die sich Betroffene wenden können, wird sehr zeitnah 
entschieden. Wichtig. Ziel ist es, dass die finanzielle Unterstützung am Ende 
des Monats auf dem Konto der Betroffenen angekommen ist 
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Stabilisierung von Unternehmen 
 
Um die Volkswirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern, wird ein Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds errichtet. Die Maßnahmen ergänzen die bereits geplanten 
Sonderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Der Fonds umfasst mehrere In-
strumente.  
 
Um gerade auch kleinere und mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, li-
quide zu bleiben und Arbeitsplätze zu erhalten, hatte die Bundesregierung bereits in der 
vorletzten Woche mehrere Maßnahmen beschlossen. So wird es Unternehmen ermög-
licht, ihre Steuerschulden erst später zu bezahlen und Steuervorauszahlungen zu senken.  

 
o Was mache ich, wenn ich als Unternehmer in Finanznot gerate?  

Über ihre Hausbanken erhalten Sie den Zugang zu Krediten und Bürgschaften bei 
der staatlichen KfW-Bank. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: 
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unter-
nehmen.html 
 

o Welche weiteren steuerlichen Erleichterungen gibt es vom Staat für Unterneh-
men?  

- Stundungen: Die Gewährung von zinsfreien Stundungen wird erleichtert. Die 
Finanzbehörden können Steuern stunden, wenn die Einziehung eine erhebli-
che Härte darstellen würde. Die Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei 
keine strengen Anforderungen zu stellen. In der Regel soll eine zinslose Stun-
dung erfolgen. Indem der Zeitpunkt der Steuerzahlung verschoben wird, wird 
die Liquidität der Steuerpflichtigen unterstützt.   

 
- Vorauszahlungen: Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. So-

bald klar ist, dass die Einkünfte der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr vo-
raussichtlich geringer ausfallen werden, werden die Steuervorauszahlungen 
unkompliziert und schnell herabgesetzt. Auch damit wird die Liquiditätssitua-
tion verbessert.   

 
- Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen: Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. 

Kontopfändungen) beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis zum 31. De-
zember 2020 verzichtet, sofern der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung un-
mittelbar von Corona-Folgen betroffen ist.  

 
Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer 
und Luftverkehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den 
Steuerpflichtigen entgegenzukommen. Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für 
Steuern, das für die Versicherungssteuer und die Umsatzsteuer zuständig ist und 
entsprechend verfahren wird. 
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Das Bundesfinanzministerium bietet aktuelle Informationen an. Diese finden Sie 
hier: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The-
men/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unterneh-
men.html 
 

o Was mache ich als Unternehmen, wenn ich einen Insolvenzantrag stellen 
müsste, bevor die Liquiditätshilfen greifen?  

Die Fortführung von Unternehmen soll ermöglicht und erleichtert werden, die in-
folge der Corona-Pandemie wirtschaftliche Schwierigkeiten haben oder insolvent 
geworden sind. Hierzu wird für diese Fälle die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu 
stellen, bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Flankierend soll das Recht der 
Gläubiger, die Eröffnung von Insolvenzverfahren zu beantragen, für einen dreimo-
natigen Übergangszeitraum eingeschränkt werden. 

 
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf den Seiten des Bun-
desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz: https://www.bmjv.de 
 

o Das Exportgeschäft ist eingebrochen. Wie unterstützt der Staat hier?  

Der Bund stellt der Wirtschaft mit Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) 
eine flexible, effektive und umfassende Unterstützung bereit. Die wird flankiert 
durch ein gut ausgestattetes KfW-Programm zur Refinanzierung von Exportge-
schäften. 
 
Gibt es Handelsbeschränkungen im Kontext der Corona Pandemie? 
Der Gemeinsame Krisenstab von BMI und BMG hat sich darauf verständigt, ein 
Exportverbot für medizinische Schutzausrüstung zu erlassen. 
 

o Wo finde ich Informationen als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer?  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat ein umfangreiches FAQ zu ar-
beitsrechtlichen Fragen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammenge-
stellt. Dieses finden Sie hier: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldun-
gen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html 

 
Hilfen für Eltern und Familien 
 

 Wer wegen Schul- oder Kitaschließung seine Kinder betreuen muss und nicht zur Ar-
beit kann, wird gegen übermäßige Einkommenseinbußen abgesichert. Das soll im In-
fektionsschutzgesetz geregelt werden. 

 
 Das Infektionsschutzgesetz soll befristet zum Ende der Schulschließung aber längs-

tens für sechs Wochen nicht mehr nur direkt von der Krankheit betroffene absichern, 
sondern auch erwerbstätige Eltern, die mittelbar betroffen sind, da sie mit den Fol-
gen der ausfallenden Betreuung klarkommen müssen und Lohnausfälle aufgrund der 
Kinderbetreuung im Pandemie-Fall haben. 
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 Wenn erwerbstätige Eltern Kinder unter 12 Jahren zu betreuen haben, weil eine Be-
treuung anderweitig nicht sichergestellt werden kann, und Gleitzeit-/Überstunden-
guthaben sowie Urlaub ausgeschöpft sind, erhalten sie weiter Geld vom Arbeitgeber, 
das ihm in Höhe des Kurzarbeitergeldes (in der Regel 67 Prozent des Bruttoeinkom-
mens) von den zuständigen Behörden ersetzt wird. So sind Familien gegen übermä-
ßige Einkommenseinbußen gesichert. 

 
 Außerdem wird der Zugang zum Kinderzuschlag vereinfacht, um Familien schnell zu 

helfen, die wegen der Krise Einkommenseinbußen haben. Mit dem Kinderzuschlag 
werden Familien unterstützt, wenn das Einkommen nur für sich selbst, aber nicht für 
die gesamte Familie reicht. Bei Neuanträgen wird nun vorübergehend nur das letzte 
Monatseinkommen geprüft – statt wie sonst das Einkommen der vergangenen sechs 
Monate. Damit sollen die Folgen von Lohneinbußen oder Arbeitslosigkeit gemindert 
und sowohl Beschäftigte als auch selbständige Eltern erreicht werden. 

 
Schutz von Mieterinnen und Mietern 
 

 Niemand soll wegen der Corona-Krise seine Wohnung verlieren, niemandem soll we-
gen krisenbedingter Zahlungsschwierigkeiten der Strom oder das Gas abgestellt wer-
den. 

 
 Wer wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten bekommt, die Miete oder Leistungen 

der Grundversorgung wie Strom oder Gas zu bezahlen, bekommt einen Aufschub ge-
währt. Das gilt für private Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie für Klein-
stunternehmen. 

 
 So wird für Mietverhältnisse das Recht der Vermieter zur Kündigung von Mietverhält-

nissen eingeschränkt. Dies gilt sowohl für Wohn- als auch für Gewerberaummietver-
träge. Wegen Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020 
dürfen Vermieter das Mietverhältnis nicht kündigen, sofern die Mietschulden auf den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. Die Verpflichtung der Mieter zur Zah-
lung der Miete bleibt im Gegenzug im Grundsatz bestehen. 

 
 Außerdem wird geregelt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Kleinstun-

ternehmen nicht von der Grundversorgung abgeschnitten werden, wenn sie wegen 
der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten kommen. 

 
Vereinfachter Zugang zur Grundsicherung 
 

 Menschen, denen durch die jetzige Krise allmählich das Einkommen oder die wirt-
schaftliche Existenz wegbricht, sollen mit ihren Familien nicht fürchten, mittellos da-
zustehen. Deswegen wird der Zugang zu Leistungen der Grundsicherung vereinfacht: 

 
 Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag auf Leistungen der 

Grundsicherung stellt und dabei erklärt, über kein erhebliches Vermögen zu verfü-
gen, darf Erspartes in den ersten 12 Monaten behalten. Erst danach greifen wieder 
die bislang geltenden Regelungen für den Einsatz von Vermögen. Auch Folgeanträge 
werden unbürokratisch für 6 Monate weiterbewilligt. 
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 In den ersten 12 Monaten des Grundsicherungsbezugs werden die Ausgaben für 

Wohnung und Heizung in tatsächlicher Höhe anerkannt. Niemand, der zwischen dem 
1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag auf Grundsicherung stellt, soll deswegen 
umziehen müssen.  

 
Stärkung von Krankenhäusern 
 

 Krankenhäuser werden mit Milliardenhilfen dabei unterstützt, die erforderlichen In-
tensiv- und Beatmungskapazitäten bereitzustellen. Wenn Krankenhäuser Einnahme-
ausfälle haben, weil sie planbare Operationen oder Behandlungen verschieben, um 
Kapazitäten freizuhalten, bekommen sie dafür einen finanziellen Ausgleich. Daneben 
erhalten die Krankenhäuser einen Bonus für jedes Intensivbett, das sie zusätzlich 
schaffen, zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen. Die Länder finanzieren kurzfristig 
jeweils nach eigenen Konzepten weitere erforderliche Investitionskosten. Für Mehr-
kosten, insbesondere bei persönlichen Schutzausrüstungen, erhalten Krankenhäuser 
vom 1. April bis zum 30. Juni 2020 einen Zuschlag je Patientin und Patient in Höhe 
von 50 Euro, der bei Bedarf verlängert und erhöht werden kann.  

 
Nachtragshaushalt 
 

 Dank der soliden Finanzpolitik der letzten Jahre ist der Bund finanzpolitisch hand-
lungsfähig. Um die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu finanzie-
ren, soll ein Nachtragshaushalt beschlossen werden.  
 

 Die enormen Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der Pandemie zu be-
wältigen sind, machen es erforderlich, Kredite zur Finanzierung der Belastungen in 
Höhe von rund 156 Mrd. Euro aufzunehmen. Damit würde die nach der Schuldenre-
gel zulässige Obergrenze der Verschuldung deutlich um knapp 100 Mrd. Euro über-
schritten. Aus Sicht der Bundesregierung handelt es sich aber um eine außergewöhn-
liche Notsituation, die eine Überschreitung der Obergrenze gemäß Artikel 115 Absatz 
2 Satz 6 erforderlich macht. Die Entscheidung darüber liegt beim Deutschen Bundes-
tag, der darüber am Mittwoch abstimmt. 

 
Aktuell sind viele Auswirkungen der Corona Pandemie noch nicht absehbar. Ich kann Ihnen 
jedoch versichern: Deutschland ist gut vorbereitet und alle politischen Institutionen arbeiten 
mit Hochdruck an Maßnahmenpaketen. Angesichts der gesamtstaatlichen Überschüsse in den 
letzten Jahren sind wir in der Lage, die Konjunktur auch über einen längeren Zeitraum zu stüt-
zen. 
 
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht mein Büro zu kontaktieren. 
 
Mit besten Grüßen & bleiben Sie gesund 
 
 
 

 
Bundestagsbüro Berlin   Wahlkreisbüro Groß-Umstadt  Wahlkreisbüro Erbach   
Platz der Republik 1   Markt 3    Hauptstr. 2     
11011 Berlin    64823 Groß-Umstadt   64711 Erbach   
Tel.: (030) 227 74871   Tel.: (06078) 9173142   Tel.: (06062) 8098620   
Fax: (030) 227 76872   Fax: (06078) 9179420   Fax: (06062) 8098621   
jens.zimmermann@bundestag.de  jens.zimmermann.ma03@bundestag.de jens.zimmermann.ma04@bundestag.de  


